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§ 18b Oö. BSG 1991 § 18b
 Oö. BSG 1991 - Oö. Bodenschutzgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.06.2023

(1) P anzenschutzmittel sind in verschlossenen, unbeschädigten Handelspackungen aufzubewahren und zu lagern.

Wenn dies nicht möglich ist, hat die Aufbewahrung und Lagerung in geeigneten verschlossenen Behältnissen zu

erfolgen, bei denen ein unbeabsichtigter Austritt des P anzenschutzmittels und Verwechslungen mit Arzneimitteln

sowie mit Lebensmitteln, Futtermitteln oder sonstigen ungefährlichen Waren des täglichen Gebrauchs auszuschließen

sind. Diese Behältnisse sind inhaltlich auf die gleiche Weise wie die Handelspackungen zu kennzeichnen; die

Beipacktexte sind gemeinsam mit diesen Behältnissen aufzubewahren.

(2) P anzenschutzmittel sind so zu lagern oder aufzubewahren, dass Unbefugte, insbesondere Kinder, keinen Zugri

zu den Pflanzenschutzmitteln erhalten können.

(3) Die Lagerbereiche für P anzenschutzmittel, die im Rahmen einer beru ichen Verwendung gelagert werden, sind

hinsichtlich Standort, Größe und Baumaterialien so zu gestalten, dass es zu keiner unbeabsichtigten Freisetzung

kommen kann. (Anm: LGBl.Nr. 44/2012)

 

(Anm: LGBl. Nr. 89/2009)
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